
Frau Klein verlässt den Sitzungsraum und nimmt weder an der Beratung noch an der Beschluss-
fassung teil. 
 
Beschluss: 

Der Ausschuss billigt folgende, der Ratsversammlung vorzu-
legende Drucksache: 
 
1. Die nach der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes 

vorgenommenen Änderungen werden gebilligt. 
 
2. Die Ratsversammlung hat die während der öffentlichen 

Auslegung sowie der nachfolgenden eingeschränkten 
Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
vorgebrachten Anregungen geprüft und stimmt den 
Einzelanträgen gemäß der beiliegenden Übersicht zu. Der 
Oberbürgermeister wird beauftragt, diejenigen Träger 
öffentlicher Belange und Institutionen, die Anregungen 
erhoben haben, von dem Ergebnis mit Angabe der Gründe 
in Kenntnis zu setzen.  

3. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund des § 10 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27. August 1997 
(BGBl. I S. 2141) den Bebauungsplan Nr. 53 “Haart / Sach-
senring” für das Gebiet zwischen Haart, Sachsenring, Rem-
brandtstraße und der Grünfläche, die den Haart und die 
Rembrandtstraße verbindet, in den Stadtteilen Stadtmitte 
und Brachenfeld-Ruthenberg, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung. 

 
4. Die Begründung wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Bebauungsplan 

nach § 11 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich be-
kannt zu machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan 
und die Begründung eingesehen werden können. 


